
They are doing their utmost
Wie man auf Basis der EU-Verordnung 1049/2001 Dokumente der EU-Kommission und 

anderer EU-Organe bekommt (und wie manchmal nicht)

Hans-Martin Tillack, WELT, #RecoveryFiles, #NR23, @hmtillack



EU Verordnung 1049/2001

• Quasi das IFG der EU: Dies ist die Rechtsgrundlage für den Zugang zu 
Dokumenten des EU-Parlaments, des Rates und der Kommission. Sie wurde im 
Mai 2001 unter schwedischer Ratspräsidentschaft angenommen. Die Schweden 
wissen viel über Transparenz. Ihre ältesten Rechtsvorschriften über den Zugang 
zu Dokumenten stammen aus dem Jahr 1766.



Aus dem Arbeitsprogramm der schwedischen Präsidentschaft im Jahr 2001 (die 
Bundesregierung soll nicht begeistert gewesen sein; in Deutschland gab es damals 
noch kein IFG auf Bundesebene)



No transparency please, we are Germans

-   Die Verordnung 1049/2001 ist besser als das deutsche Inormationsfreiheitsgesetz (IFG):
- Keine Gebühren

- Verbindliche Frist von 15 plus 15 Arbeitstagen



Ich war 1999 bis 2004 EU-Korrespondent in Brüssel für den "Stern" und habe die Verordnung 
1049/2001 bald nach ihrem Inkrafttreten immer wieder benutzt. Im Jahr 2012 konnte ich so 
beweisen, dass Eurostat die Kommission seit 1999 gewarnt hatte, dass Griechenland mit den Zahlen 
seines Haushalts schummeln könnte (die EU-Kommission hat sich dafür aber nicht interessiert).



Weil die EU-Ebene und die deutsche politische Ebene verwoben sind, helfen 
Recherchen via EU auch hier. Zum Beispiel im Diesel-Skandal: Da hatte das 
Verkehrskommission versäumt, die Kommission über deutsche Sanktionsregeln 
bei Schummeleien der Hersteller zu informieren (es gab offenbar keine)



Und dann ist da der EU-Coronafonds, mit einem Gesamtumfang von über 700 
Milliarden Euro der größte EU-Subventionstopf der Geschichte. Er wurde 2020 
auf einem EU-Gipfel beschlossen. Ab 2020 (informell) und dann 2021 (formell) 
reichten die nationalen Regierungen ihre Vorschläge für ihre Abrufe aus dem 
Programm bei der EU-Kommission ein.

Die Entscheidungen über die nationalen Programme wurden dann zwischen den 
nationalen Regierungen und der EU-Kommission ausgehandelt, wobei der Rat 
abschließend darüber abstimmt. Das EU-Parlament hatte kein Mitspracherecht 
und die meisten nationalen Parlamente hatten es auch nicht, auch nicht der 
Bundestag. 

Um herauszufinden, wie die Entscheidungen getroffen wurden, musste man also 
Dokumente von den nationalen Regierungen und der EU-Kommission anfordern. 



Ab Sommer 2021 gründete sich das Rechercheprojekt #RecoveryFiles (auf Englisch heißt der 
Aufbaufonds Recovery and Resilience Fund. Angestoßen hatte es „Follow the Money“ in den 
Niederlanden; ein Kollege dort kannte mich von gemeinsamen Dokumentenrecherchen im 
Diesel-Skandal und fragte mich. Danach kamen weitere Kolleginnen und Kollegen aus fast 
allen EU-Staaten dazu, von „Iltalehti“ in Finnland bis zu „Le Monde“ in Frankreich.



Bei der Kommission beantragte ich am 14. Juli 2021 die Unterlagen zur Bewertung 
des deutschen Plans in Höhe von um die 25 Milliarden Euro (ich reichte auch 
Anträge an das deutsche Finanz- und das Wirtschaftsministerium ein)



Man spricht deutsch…

• Selbstverständlich können Anträge in jeder der 24 Amtssprachen der 
EU eingereicht werden, auch auf Deutsch.

• Aber wenn man Anträge auf Englisch - in der wichtigsten 
Arbeitssprache - einreicht, muss die Kommission ihn nicht erst 
übersetzen.

• Ich habe in der Vergangenheit manchmal im Verfahren die Sprache 
gewechselt, zum Beispiel von Englisch auf Deutsch. Auch das ist 
möglich.



Ich benutze immer diese Mailadresse: 
Sg-Acc-Doc@ec.europa.eu
Die Kommission will gerne, dass man ein Webformular auf ihrer Webseite benutzt:

mailto:Sg-Acc-Doc@ec.europa.eu


Die Kommission verlangt sogar, dass man für jedes Dokument 
ein eigenes Formular ausfüllt. Das ist aber eher eine Art 
Schikane…. 



Hier kommen wir schon zu dem Problem. Die Verordnung 1049/2001 ist im Prinzip relativ 
großzügig. Also versuchen die EU-Organe manchmal (oder oft) Antragstellern das Leben 
schwerzumachen. Zum Beispiel, indem sie behaupten, der Antrag sei zu vage (deutsche 
Behörden nutzen diesen Trick auch)



In solch einem Fall kann man zum Beispiel um eine Liste aller einschlägigen Dokumente bitten. Laut 
Verordnung 1049/2001 müsste die EU-Kommission – wie andere EU-Organe – eigentlich ein 
öffentliches Register aller vorhandenen Dokumente vorhalten. Das gibt es aber nicht…



Die Verordnung 1049/2001 hatte die EU-Organe bereits im Jahr 2001 verpflichtet, bis Juni 
2002 ein Register aller ihrer Dokumente zu erstellen. Doch das wurde nie wirklich gemacht. 
Es gibt zwar ein Register, aber darin fehlen viele, vielleicht sogar die meisten internen 
Dokumente.



Weil die EU-Kommission auf meine Bitte um eine Liste hinhaltend bis passiv-aggressiv  reagierte, 
habe ich mich bei der EU-Ombudsfrau Emily O‘Reilly beschwert. Das ist normalerweise erst später im 
Verfahren möglich, hat hier aber geholfen. Die Ombudsfrau wies meine Beschwerde zurück, schrieb 
aber an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen



Dies war ihr Brief an Ursula von der Leyen. Emily O'Reilly betonte, dass die 
Dokumente über die den Aufbaufonds von "erheblichem öffentlichen Interesse" 
seien.



Es dauerte fast zwei Monate, bis die Kommissionspräsident am 15. Oktober 2021 
antwortete. Aber sie antwortete. Danach ging es bei der Bearbeitung meiner 
Anträge etwas besser voran.



Ich bekam die erbetene Liste und mehrere Stapel von Dokumenten, darunter das Protokoll 
einer Videokonferenz mit deutschen Beamten vom Juni 2021, in dem sie darauf bestanden, 
dass "kein einziges Komma" im endgültigen deutschen Plan geändert werden kann



Ich bekam auch eine Nachricht über ein "virtuelles Bier“, für das sich Beamte in 
Brüssel und Berlin online getroffen hatten…



Ich habe diese Dokumente für einen Artikel verwendet, den ich Anfang 
November2021 als Teil der ersten Welle unserer #RecoveryFiles-Artikel veröffentlicht 
habe



Dann wurde mir klar, dass die Kommission mich ein bisschen ausgetrickst hatte. Sie hatte 
nur Dokumente aus der Zeit der offiziellen Einreichung des deutschen Plans ab April 2021 
geschickt. Aber es gab bereits seit Ende 2020 Diskussionen über einen deutschen Entwurf. 
Also schrieb ich ihnen erneut…



Hier bekam ich eine fast komplette Ablehnung. Die Kommission zitierte ein Veto der 
Bundesregierung (zuständig war das Finanzministerium unter dem damaligen 
Minister, ein gewisser Olaf Scholz)



Wenn öffentliche Einrichtungen den Zugang zu Dokumenten verweigern, kann man 
sie auch öffentlich dafür anprangern.. 



Aber bei den EU-Institutionen kann man sich auch formell beschweren, und zwar nach 
einem Verfahren, das in der Verordnung 1049/2041 festgelegt ist. Wenn das Organ den 
Zugang teilweise oder vollständig verweigert, kann man einen Zweitantrag stellen



Die Verordnung 1049/2002 sagt, dass Zweitanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen 
bearbeitet werden müssen. Nur in "Ausnahmefällen" und unter der Voraussetzung, dass 
eine "ausführliche Begründung“ gegeben wird, können EU-Organe um weitere 15 Tage 
verlängern



Diese Paragraphen sind seit 2001 verbindliches Recht. Leider sind sie in der EU-Kommission 
und sogar im EU-Parlament weitgehend unbekannt. Sehr oft verlängern die Institutionen 
einfach um 15 Tage, ohne eine "ausführliche Begründung" zu geben.



In Fall meines Zweitantrags zum Corona-Fonds brauchte die Kommission weitere 15 
Arbeitstage, bis sie mir mitteilte, dass sie nicht in der Lage sei, innerhalb der verlängerten 
Frist zu antworten, „da wir die internen Konsultationen noch nicht abgeschlossen haben"



Weil das ein Verstoß gegen die Verordnung war, beschwerte ich mich bei der EU-
Ombudsfrau. Sie akzeptierte meine Beschwerde recht schnell und schickte am 2. Februar 
ein Schreiben an die Kommission, in dem er sie an ihre rechtlichen Verpflichtungen 
erinnerte



Das half. Nach einigen Monaten Wartezeit bekam ich eine Reihe weiterer Dokumente. Eins 
war ein Protokoll eines Treffens im März 2021, bei dem die Kommissionsvertreter mehr 
Reformen zum Beispiel beim Ehegattensplitting gefordert hatten - und die Deutschen 
antworteten, dass dies wegen der kommenden Bundestagswahl nicht möglich sei



Viele der 63 zusätzlichen Dokumente waren aber großenteils 
geschwärzt, auf teils willkürliche Weise. Manchmal blieb einfach ein 
Wort stehen… „verzögern“.



Also habe ich mich noch einmal bei der Ombudsfrau beschwert. Ihr Team kann auch selbst 
Einsicht in die verweigerten und geschwärzten Dokumente nehmen, was sie hier taten – 
und darauf der Kommission empfahlen, mir weitere Dokumente zugänglich zu machen



Vielen Dank!
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